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BV 134 ‒ Ableitungsrohre auf dem Versicherungsgrundstück 
und außerhalb des Versicherungsgrundstücks 
 
 
1. In Erweiterung von § 3 (A) Nr. 2 VGB 2017 sind versichert Frost- und sonstige Bruchschäden 
an Ableitungsrohren der Wasserversorgung außerhalb versicherter Gebäude auf dem Versiche-
rungsgrundstück und außerhalb des Versicherungsgrundstücks, soweit diese Rohre der Ent-
sorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen und der Versicherungsnehmer hierfür die 
Gefahr trägt. 
 
2. Kein Bruchschaden liegt vor, wenn Dichtungen defekt werden, Rohrstücke ihre Lage ver-
ändert haben (Muffenversatz) oder wenn Wurzeln in die Rohre hineingewachsen sind, gleich-
gültig ob ein Materialschaden am Rohr bzw. an der Dichtung verursacht wurde. Nicht versichert 
sind außerdem die Kosten einer vorsorglich durchgeführten oder behördlich angeordneten 
Untersuchung von Rohren ohne konkreten Schadenverdacht. Erfolgt eine Untersuchung auf-
grund eines konkreten Schadenverdachts, werden nur die Kosten für die Lokalisierung und Be-
seitigung eines versicherten Bruchschadens ersetzt. 
 
3. Nummer 1 gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen Zwecken dienen. 
 
4. Es gilt die vereinbarte Entschädigungsgrenze. 




